
vollstreckbare Entscheidung oder Urkunde bei der Straf
vollzugseinrichtung bzw. dem Jugendhaus geltend ge
macht wurde. Bei Vorliegen mehrerer Zahlungsverpflich
tungen entscheidet der Leiter der Strafvollzugseinrich
tung bzw. des Jugendhauses über die Rangfolge ihrer 
Erfüllung entsprechend dem Charakter der einzelnen 
Verpflichtungen und ihrer gesellschaftlich notwendigen 
Vorrangigkeit. Die Vollstreckung in die Vergütung ist 
ausgeschlossen.

§ 20

1 Der Betrag für den Einkauf von Waren sowie für Zu
wendungen ergibt sich aus der Arbeitsvergütung nach 
Abzug des monatlichen Ansammlungsbetrages für die 
Rücklage und des monatlichen Betrages für die Beglei
chung von Zahlungsverpflichtungen und wird im allge
meinen Vollzug durch die Höhe des Verfügungssatzes 
begrenzt.

2 Der Verfügungssatz für den monatlichen Einkauf von 
Waren des persönlichen Bedarfs, den Bezug von Tages
zeitungen, Büchern und anderen Publikationen sowie für 
Zuwendungen an Angehörige der Strafgefangenen be
trägt im erleichterten Vollzug und bei Jugendlichen bis 
zu 100 % ur,d im allgemeinen Vollzug bis zu 75 % der 
monatlichen Arbeitsvergütung.

3 Strafgefangene, die auf Grund ihres Gesundheits
zustandes nicht in den allgemeinen Arbeitsprozeß einge
gliedert werden können und keine Arbeitsvergütung er-
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